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Gender als Analysekategorie 
in der Provenienzforschung

Sonja Niederacher

Als Analysekategorie hat sich Gender in den 
historischen Wissenschaften bereits seit den 
1990er Jahren etabliert. Die Zugänge sind 
mannigfaltig, lassen sich jedoch grob in jene 
unterteilen, die Gender als Forschungskate
gorie in den Mittelpunkt stellen und in jene, 
die Gender in Bezug zu anderen Analysekate
gorien setzen und auf das Interdependenz
verhältnis fokussieren.1 In der Provenienzfor
schung mit ihrer enggeführten und nicht per 
se geschlechterbezogenen Fragestellung bie
tet sich Gender als nützliche Differenzkatego
rie an, um eigentumsrechtliche Situationen 
und Praktiken besser zu verstehen und akku
rat darzustellen. Schließlich determiniert das 
soziale Geschlecht die Rechtsstellung einer 
jeden Person, sei es im Personenstandsrecht, 
im Ehegesetz oder im Erbrecht, um solche 
Rechtsmaterien zu nennen, die Eigentums
strukturen besonders prägen. Sie sind eng mit 
einer anderen für die Provenienzforschung 
wesentlichen Differenzkategorie verschränkt – 
der Konfession.

In diesem Zusammenhang sticht die 
konfessionelle Ausrichtung des österreichi
schen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbu
ches (ABGB) von 1811 unter den anderen eu
ropäischen Rechtssystemen besonders 
hervor. Es definierte drei Gruppen: dominie
rende Katholiken, nichtkatholische Christen 
sowie Juden. Hervorzuheben ist die Ehe
scheidung mit der Möglichkeit der Wieder
verheiratung ausschließlich für Juden, Chris
ten blieb diese verwehrt. Die Übernahme des 

reichsdeutschen Ehegesetzes ins ABGB am  
1. August 1938 brachte die obligatorische Zivil
ehe sowie die Ehescheidung unabhängig 
vom Religionsbekenntnis mit sich.2 Das deut
sche Ehegesetz stellte u. a. auf Eheverbote 
und die Erleichterung der Auflösung soge
nannter »Mischehen« zwischen Juden und 
Christen ab.3 Der nationalsozialistischen Ele
mente entkleidet (StGB 1945/31), blieb das 
Gesetz in seinen Grundzügen in Österreich 
bis zur Familienrechtsreform 1975 in Kraft.

Für die Provenienzforschung ist es be
deutsam, den Zeitpunkt und den nationalen 
gesetzlichen Rechtsbereich in den Quellen zu 
berücksichtigen, da Rechtssysteme länderspe
zifisch verschieden waren und über die Zeit
läufte hinweg modifiziert oder gar grundlegend 
geändert wurden.4 So war das ABGB von 1811 
in vermögensrechtlicher Hinsicht gendersym
metrischer angelegt als andere Rechtssysteme, 
in denen Ehefrauen nur mit Einverständnis des 
Ehemannes Vermögen erwerben oder veräu
ßern durften (Code Civil) oder nach ihrer Heirat 
überhaupt vermögensunfähig wurden (Com-
mon Law bis zum Married Women’s Property 
Act 1882).5 Eine Geschlechterhierarchie wurde 
mit der Repräsentationsbefugnis des Eheman
nes und seiner Einsetzung als Oberhaupt der 
Familie dennoch geschaffen. Grundsätzlich 
blieb aber im ABGB die vermögensrechtliche 
Stellung beider Ehepartner*innen von der Ehe
schließung unberührt. Auch im Handelsrecht 
gab es keine praktisch wirksamen Beschrän
kungen aufgrund des Geschlechts. 
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Sehr wohl wirksam waren jedoch gesellschaft
liche Statusveränderungen, denen Frauen im 
Gegensatz zu Männern unterworfen waren,  
je nachdem ob sie heirateten oder ledig blie
ben. Das wird unter anderem an den Familien
namen sichtbar. In der Provenienzforschung 
birgt der Nachname die zentrale und oft 
einzige Information zur Herkunft eines Kunst
werkes, weshalb im Folgenden am Beispiel 
des Wiener Ehepaares Irene Redlich und Paul 
Hellmann Gendereffekte in Zusammenhang 
mit der Schreibweise von Namen dargelegt 
werden sollen. Irene Redlich (1882 – 1944) 
stammte aus einer mährischen kunstaffinen 
Industriellenfamilie. Sie war mit dem Textilin
dustriellen Dr. Paul Hellmann (1876 – 1938) ver
heiratet. Das Paar hatte drei Kinder und lebte 
in Wien. Paul Hellmann starb Ende 1938 in 
Wien, Irene flüchtete vor den Nationalsozialis
ten zu ihrem Sohn Bernhard nach Rotterdam. 
Von dort wurde sie nach Auschwitz deportiert 
und ermordet.6

Bis in die 1970er Jahre galt in Österreich 
und Deutschland, dass Frauen ihren Geburts
namen bei einer Eheschließung ablegen und 
den ihres Mannes annehmen mussten. Das 
Weiterführen des eigenen Namens konnte 
beantragt werden, um eine berufliche Konti
nuität oder einen Firmennamen weiterführen 
zu können. Das Führen eines Doppelnamens, 
der den Ehe und den Geburtsnamen (in die
ser Reihenfolge) mit einem Bindestrich ver
bindet, wurde aber erst 1975 erlaubt.7 Wenn 
daher in Publikationen historische Personen 
mit Doppelnamen bezeichnet werden, z. B. 
um Familienzusammenhänge sichtbar zu 
machen, handelt es sich um Zuschreibungen 
und nicht um amtlich korrekte oder auch 
selbstgewählte Namen. Auf die Spitze getrie
ben ist dies bei Alma Schindler, die unter 
einem aus den Nachnamen von zweien ihrer 
drei Ehemänner gebildeten Doppelnamen  
als Alma MahlerWerfel allgemein bekannt  
ist und diese Konstruktion auch selbst ver
wendet hat.

Es gibt allerdings auch historische Beispiele für 
selbst verwendete Doppelnamen mit Binde
strich, etwa bei der impressionistischen Male
rin Olga WisingerFlorian. Die Führung des 
Doppelnamens entsprach dem eines Künstler
namens und erklärt sich daraus, dass die Ma
lerin eine öffentliche Person war. Irene Hell
mann ist im konkreten Zusammenhang mit 
einer Kunstausstellung 1925 ein weiteres Bei
spiel, obwohl sie weder eine öffentliche Person 
noch eine Unternehmenserbin war. Sie unter
schrieb einen Brief an die Neue Galerie in Wien, 
der sie ein Porträt von Ferdinand Georg Wald
müller (»Der junge Offizier«, 1840) als Leihgabe 
bewilligt hatte, mit »Irene HellmannRedlich«. 
Die Provenienzrecherche zum Bild führte 
schließlich zu der Frage, ob die Schreibweise 
des Namens nicht mit dem Bild und dessen 
Herkunft zusammenhängen könnte. Hellmann 
hatte dieses Porträt und andere Werke von 
ihrem Bruder Fritz Redlich als Geschenk erhal
ten. Möglicherweise wollte sie mit dieser für 
diese Zeit unüblichen Namenschreibweise 
ihren Bezug zu ihrer Herkunftsfamilie und 
deren Sammlung(en) herstellen. Die Verwen
dung des Doppelnamens ist also erst zu ver
stehen, wenn man die Herkunft des Werkes 
und die Art des Eigentumsüberganges kennt. 

Irene Hellmanns zweifelsfreies Eigen
tum an dem Bild ist in einem Notariatsakt 
von 1926 zwischen ihr und ihrem Ehemann 
bestätigt. Darin wird festgehalten, dass Irene 
die Eigentümerin der gesamten Wohnungsein
richtung, der Bibliothek und sämtlicher Kunst  
gegenstände war, die sie »teils aus Anlass ihrer 
Verheiratung in die Ehe mit ihrem Gatten ein
gebracht, teils im Laufe ihrer Ehe aus eigenem 
Vermögen angeschafft, teils von nahen An
gehörigen vor längerer Zeit geschenkt erhal
ten« hatte.8 Diese kurze Aufzählung bringt die 
Grundpfeiler des österreichischen Ehegüter
rechts mit der vollen Geschäftsfähigkeit auch 
der verheirateten Frau und der Gütertrennung 
zwischen Eheleuten zum Ausdruck. Außer
dem spiegelt sie die gesellschaftliche Praxis 
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wider, wonach die Ehefrau in der Regel die 
Wohnungseinrichtung in den ehelichen Haus
halt einbrachte, sie jedoch in ihrem alleinigen 
Eigentum behielt. Rechtsgeschäfte zwischen 
Ehegatten sind häufig notariatsaktpflichtig.9 In 
diesem Fall diente der formelle Akt der Siche
rung der Eigentumsrechte der Ehefrau an den 
Gegenständen. Bezüglich ihres Inhalts hätte 
es einer solchen Übereinkunft allerdings nicht 
bedurft, da laut § 1237 ABGB jeder Ehegatte 
sein Eigentumsrecht an eingebrachtem sowie 
während der Ehe erworbenem Vermögen 
behielt. Nur im Zweifel wäre der Erwerb dem 
Ehemann zugesprochen worden. Im Falle des 
genannten Gemäldes konnte ein solcher Zwei
fel eigentlich nicht bestehen, da Irenes Bruder 
Fritz Redlich bereits 1908 in einer kunsthisto
rischen Publikation als Eigentümer des Bildes 
genannt worden war und damit die Herkunft 
von Irene Hellmanns Bild aus ihrer eigenen  
Familie geklärt war.

Trotz des eindeutigen Rechtstitels und 
obwohl Irene Hellmann selbst als Leihgeberin 
mit dem Galeristen korrespondierte, stand 
nicht ihr Name, sondern der ihres Mannes im 
Ausstellungskatalog: »Slg. Dr. P. Hellmann«.10 
Hier setzten sich wohl gesellschaftliche Kon
ventionen sowie das gesetzlich verbriefte 
Recht des Ehemannes, seine Ehegattin »in 
allen Vorfällen zu vertreten«, gleichermaßen 
durch (§ 91 ABGB).

Die Ausstellungsmacher*innen von 
1925 hatten keinen Einblick in die inneren  
Eigentumsverhältnisse des Ehepaares Hell
mann und nahmen entweder automatisch 
oder nach Rücksprache mit der Eigentüme
rin den Namen des Ehemannes als Leihgeber. 
Dasselbe geschah mit der Leihgabe eines 
Gemäldes von Carl Moll, »Der Wertheimstein
park im Winter« von 1909, sogar zweimal. So
wohl im Wiener Künstlerhaus 1921 (Kat. 25), 
als auch bei der Ausstellung der Vereinigung 
bildender Künstler Wiener Secession 1935 
(Kat. 91) wird im jeweiligen Ausstellungskata
log der Leihgeber mit »Dr. Paul Hellmann« an

gegeben. Es scheint unwahrscheinlich, dass 
dies gegen Irene Hellmanns Willen erfolgte, 
eher war es Irene Hellmann selbst, die aus 
Gründen der gesellschaftlichen Konvention 
die Nennung des Namens ihres Gatten statt 
ihres eigenen veranlasste. Diese Unsichtbar
keit der Eigentümerin bei Ausstellungen 
hängt zweifellos mit ihrem Ehestatus zusam
men. Unverheiratete oder verwitwete Frauen 
sind in Ausstellungskatalogen sehr wohl als 
Leihgeberinnen zu finden. Bekannte Beispiele 
dafür sind die unverheiratete Emilie Flöge, die 
außerdem Unternehmerin war, und die Witwe 
Serena Lederer, beide aus Wien.11

Es ist naheliegend, dass Kunstsammeln 
und KunstAusstellen denselben geschlechts  
spezifischen Zuschreibungen unterworfen 
war und alle anderen Bereiche des gesell
schaftlichen Lebens auch. Bei verheirateten 
Personen wurde Eigentum an Kunstwerken 
wie auch die Repräsentation nach außen au
tomatisch dem Mann zugeschrieben, unge
achtet der tatsächlichen Verhältnisse. Hierzu 
können Provenienzforscher*innen auf eine 
Vielzahl von Beispielen stoßen, in denen auf 
Gender beruhende Annahmen tatsächliche 
Eigentumsverhältnisse bei Ehepaaren verde
cken. Der »Kunstsammler« und der »Kunst
besitzer« wie auch der »Leihgeber« waren of
fensichtlich männlich konnotierte Begriffe, 
obwohl vieles darauf hindeutet, dass Frauen 
in gleichem Maße, wenn nicht gar häufiger 
Kunst besaßen als Männer. Dies gilt vor allem, 
wenn man bedenkt, dass Kunst in Zusam
menhang mit der Wohnungseinrichtung tra
ditionell von Frauen in die Ehe eingebracht 
wurde, wie aus Ehepakten deutlich zu erse
hen ist. Ähnlich zeigt sich in Verlassenschafts
verfahren die Tendenz, die Wohnungseinrich
tung stets aus der Verlassenschaft des 
männlichen Erblassers herauszurechnen 
und als Eigentum der erblichen Witwe zu de
klarieren. Dieser subjektive Eindruck wird  
bestätigt durch eine Quantifizierung der 1938 
von der jüdischen Bevölkerung Wiens ange
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meldeten Vermögen. In der betreffenden Ru
brik IVg meldete die Untersuchungsgruppe 
der Frauen doppelt so hohe Werte an wie 
jene der Männer, wobei diese Rubrik auch 
Schmuck beinhaltete und die Summen der 
Unterkategorien nicht gesondert berechnet 
wurden.12 Augenscheinlich scheint es ange
zeigt, stets zwischen Kunst als Teil des Mobi
liars und Kunst als eigenständiger Sammlung 
zu differenzieren.

An dieser Stelle kann nicht darauf ein
gegangen werden, wie statisch oder verän
derbar solche Zuschreibungen sind und in
wieweit sich die Repräsentation des Typus 
»Kunstsammler« analog zu anderen gesell
schaftlichen Veränderungen der Geschlech
terverhältnisse bis heute verändert haben 
mag. Als entscheidend ist hervorzuheben, 
dass in dem zu beschreibenden zeitlichen 
Zusammenhang solche gegenderten Zu
schreibungen zunächst erkannt und dekons
truiert werden müssen, um die Eigentums
aufteilungen klären zu können.

Man könnte nun einwenden, dass es für 
die Provenienzforschung einerlei sei, wem ein 
Kunstwerk gehörte, solange es in derselben 
Familie blieb. Dem ist nicht nur aus dem An
spruch der höchstmöglichen Genauigkeit he
raus zu widersprechen, da die Eigentümer*in
nenfolge herauszufinden ja das Kernanliegen 
der Provenienzforschung ist. Es kann darüber 
hinaus zu falschen Schlussfolgerungen füh
ren, nämlich sobald die Familie als solche 
nicht mehr existiert, sei es durch Tod einer der 
geehelichten Personen oder Auflösung der 
Ehe. Außerdem ist die Erbfolge bei kinderlo
sen Ehepaaren, wenn die Herkunftsfamilie in 
die Erbfolge eintritt, eine andere als bei sol
chen mit erbberechtigten Nachkommen. In 
solchen Fällen kann eine akkurate Bestim
mung, wer den Rechtstitel an einem Kunst
werk trägt, entscheidend sein. 

Auch wenn nicht alle Texte der unmit
telbaren Entscheidungsfindung bezüglich 
einer Restitution dienen, so beeinflussen sie 

dennoch die kunsthistorische Darstellung ex 
post, was vor allem bei Werkverzeichnissen 
der Fall ist. Vor allem ältere Publikationen stüt
zen sich einzig auf publizierte Schriften an
statt auf amtliche Quellen, wobei die explizite 
Frage nach Geschlecht bis in die 2000er 
Jahre nicht gestellt wurde. Auf gegenderten 
Annahmen beruhende Eigentümerzuschrei
bungen in Ausstellungskatalogen etc. fanden 
so auf direktem Weg in die Werkverzeich
nisse. Dazu addieren sich noch potenzielle 
Gender Biases, also geschlechtsbezogene 
Verzerrungseffekte, der Werkverzeichnisau
tor*innen selbst. Ein Beispiel dafür wäre, 
wenn etwa Kunstwerke im Eigentum von 
Frauen in der Provenienzkette ungeprüft als 
Erbe des vorverstorbenen Ehemannes dekla
riert werden, ohne die Möglichkeit anderer 
Erwerbungswege in Betracht zu ziehen.

Catalogues Raisonnés werden heute  
zu einem nicht geringen Teil an der Qualität 
ihrer Provenienzangaben gemessen, wes
halb inzwischen den Provenienzangaben 
häufiger Quellenrecherche und biografische 
Forschungen zugrunde liegen. Hier stellt sich 
ebenfalls die Frage, wie mit historischen und 
aktuellen Gender Biases umgegangen wer
den soll. Im jüngst erschienenen Werkver
zeichnis zum österreichischen Maler Carl 
Moll wird das erwähnte Bild »Wertheimstein
park« als Eigentum von Paul und Irene Hell
mann mit direktem Bezug zu den beiden 
oben genannten Ausstellungen 1921 und 
1935 angegeben.13 Die Autorin Cornelia 
Cabuk weiß um die tatsächlichen Eigentums
verhältnisse und löst den Widerspruch zwi
schen den referentiellen Publikationen und 
den Ergebnissen der Provenienzforschung 
auf, indem sie das Ehepaar als gemeinsame 
Eigentümer setzt. Diese Vorgehensweise holt 
einerseits die Ehefrau als Eigentümerin ins 
Licht, andererseits nimmt sie die bereits pub
lizierte Referenz auf Paul Hellmann auf – und 
trotzdem ist die Eigentümerangabe nicht 
korrekt. 
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Das zeigt, wie schwierig es ist, Provenienzan
gaben transparent und nachvollziehbar zu 
gestalten, wenn die Geschichte von Kunst
werken mit Namen und Daten allein darge
stellt werden muss. So braucht es ein ständi
ges Abwägen zwischen höchstmöglicher 
Transparenz, tatsächlichen Eigentumsrech
ten und korrekter Namensnennung, was er

schwert wird durch den Umstand, dass zu
mindest in gedruckten Werkverzeichnissen 
nur beschränkt Platz zur Verfügung steht.  
Der vorliegende Text soll jedenfalls eine An
regung sein, die Überlegungen zu Gender  
sowohl in die Forschung als auch in die Prä
sentation von Provenienzen zu integrieren. 
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Abstract
Gender as a category of analysis  
in provenance research
My paper focuses on the potential of gender as a viable category of analysis in 
provenance research to allow both investigation into collectors’ asset struc
tures and nuanced interpretation of historical sources. Furthermore, I will en
quire about the relevance of gender as differentiating category in presenting 
and displaying provenance research results.

The subject involves central aspects of marriage law, especially matri
monial property law and inheritance law, which characterize both asset struc
tures and differences within families and are consequently conceived in line 
with gender. Based on naming rights, genderdriven attributions of historical 
sources and publications are investigated. It will be discussed in how far gender 
bias, both on the part of those creating the sources and on the part of resear
chers, may obscure the perception of actual property structures.

Continuing this line of enquiry, the example of catalogue raisonnés is 
used to demonstrate how historical genderrelated attributions are propagated 
and thus affirmed by art history and provenance research.
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